
A1

Fahne für die Fraktionen

Mit den Beschlüssen der beiden Finanzkommissionen

20.007 ns Voranschlag 2020. Nachtrag I

Voranschlag 2020 Entwurf 

des Bundesrates

Nachmeldungen des 

Bundesrates

Bemerkungen

vom

12. Dezember 2019

vom

20. März 2020

vom 

20. März 2020, 

16. April 2020

und 29. April 2020

Fr. Fr. Fr.

Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite

1 BEHÖRDEN UND GERICHTE

101 Bundesversammlung

Mehrheit Minderheit

(Schwander, Grin, 

Grüter, Guggisberg, 

Keller Peter, Nicolet, 

Sollberger)

-
Funktionsaufwand (Globalbudget) 

Parlamentsdienste
63 666 700 - 3 700 000 3 200 000 Vorschuss von der VD nicht beantragt

- Parlament 47 180 000 - 400 000 Vorschuss von der VD nicht beantragt

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V)

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Zustimmung zum Entwurf 

resp. zu den Nachmeldungen, 

wo nichts vermerkt ist.

Fr.

vom

27. April 2020

und 1. Mai 2020

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

vom

24. April 2020

und 1. Mai 2020

Zustimmung zum Entwurf 

resp. zu den Nachmeldungen, 

wo nichts vermerkt ist.

Fr.

A200.0001

A202.0102

 20.007 - FRAK



A2    

Voranschlag 2020 Entwurf 

des Bundesrates

Nachmeldungen 

des Bundesrates

Bemerkungen

Fr. Fr. Fr.

3 EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN

306 Bundesamt für Kultur

12
Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete 

des Films
744 500 33 200

- Covid: Soforthilfe für Kulturunternehmen - - 100 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

Mehrheit Minderheit

(Guggisberg, Grin, Grüter, 

Keller Peter, Nicolet, 

Schwander, Sollberger)

Mehrheit Minderheit

(Knecht, Salzmann)

- Covid: Soforthilfe für Kulturschaffende - - 25 000 000 streichen streichen Vorschuss von der FinDel bewilligt

Mehrheit Minderheit

(Guggisberg, Grin, Grüter, 

Keller Peter, Nicolet, 

Schwander)

Mehrheit Minderheit

(Knecht, Salzmann)

-
Covid: Ausfallentschädigung 

Kulturunternehmen + -schaffende
- - 145 000 000 100 000 000 100 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

- Covid: Kulturvereine im Laienbereich - - 10 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

316 Bundesamt für Gesundheit

- Covid: Beschaffung Arzneimittel - - 130 000 000

Vorschuss in Höhe von 

65 000 000 vom BR beantragt

und von der FinDel bewilligt

- Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention 25 307 300 - 10 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

- Covid: Leistungen Erwerbsersatz - - 5 300 000 000

Vorschuss in Höhe von 

4 000 000 000 vom BR beantragt

und von der FinDel bewilligt

Mehrheit Minderheit

(Guggisberg, Gmür Alois, Grin, 

Grüter, Keller Peter, Nicolet, 

Schwander, Sollberger)

Mehrheit Minderheit

(Salzmann, Knecht, Rieder)

- Covid: Kinderbetreuung - - - 100 000 000 gemäss BR 65 000 000 gemäss BR

A290.0112

A231.0213

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V) Fr.

A290.0108

A290.0109

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

Fr.

A290.0115

A290.0104

A290.0107

A231.0127

A290.0111



A3    

Voranschlag 2020 Entwurf 

des Bundesrates

Nachmeldungen 

des Bundesrates

Bemerkungen

Fr. Fr. Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V) Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

Fr.

4 EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

401 Generalsekretariat EJPD

13 Beiträge an internationale Organisationen 343 700 20 000

403 Bundesamt für Polizei

13
Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale 

Organisationen
5 260 000 500 000

5 EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT

504 Bundesamt für Sport

- Covid: Darlehen - - 50 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

- Covid: Finanzhilfen - - 50 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

- Covid: Aufgebot Schutzdienstpflichtige - - 23 375 000 Vorschuss vom BR nicht beantragt

525 Verteidigung

Mehrheit Minderheit

(Grüter, Grin, Guggisberg, 

Keller Peter, Nicolet, 

Schwander, Sollberger)

- Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial - - 2 453 106 350 1 848 456 350

Vorschüsse in Höhe von 350 321 600 und 

700 000 000 vom BR beantragt

und von der FinDel bewilligt

Siehe auch Bundesbeschluss Ib, Art. 1.

A231.0151

A290.0113

A290.0103

A290.0102

A290.0100

A231.0118



A4    

Voranschlag 2020 Entwurf 

des Bundesrates

Nachmeldungen 

des Bundesrates

Bemerkungen

Fr. Fr. Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V) Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

Fr.

7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

14 Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften 9 600 000 10 000 000

14 Exportförderung 21 800 000 4 500 000

- Covid: Bundesbeitrag an die ALV - - 6 000 000 000 Vorschuss von der FinDel bewilligt

- Covid: Bürgschaften - - 1 000 000 000 Vorschuss vom BR nicht beantragt

- Covid: Beitrag Tourismus - - -

708 Bundesamt für Landwirtschaft

- Beihilfen Viehwirtschaft 5 960 500 - 3 000 000
Budgetneutrale Mittelumlagerung innerhalb 

des BLW-Budgets

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Mehrheit Minderheit

(Schwander, Grin, Grüter, 

Guggisberg, Keller Peter, 

Nicolet, Sollberger)

15 Hochseeschifffahrt - 28 252 950 streichen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Mehrheit Minderheit

(Knecht, Germann, Rieder)

- Covid : Geschäftsmieten - - - 50 000 000 gemäss BR

A231.0196

A231.0198

A231.0231

A290.0105

A290.0116 67 000 000

A290.119

A290.0106

A231.0373



A5    

Voranschlag 2020 Entwurf 

des Bundesrates

Nachmeldungen 

des Bundesrates

Bemerkungen

Fr. Fr. Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V) Fr.

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

Fr.

8 EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION

801 Generalsekretariat UVEK

16 Departementaler Ressourcenpool 9 415 300 6 250 000

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

16 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen 2 531 000 40 000

Mehrheit Minderheit

(Wettstein, Andrey, 

Badertscher, Brélaz, Widmer 

Céline)

- Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe - - 600 000 000 streichen Siehe auch Bundesbeschluss Ib, Art. 1.

808 Bundesamt für Kommunikation

17 Beitrag Angebot SRG für das Ausland 19 136 500 206 425

17 Beitrag Medienforschung 2 192 300 465 000A231.0315

A231.0296

A202.0147

A231.0311

A290.0114



A6

Früher bewilligte 

Verpflichtungskredite

Beantragter 

Verpflichtungskredit / 

Zusatzkredit

Nachmeldungen 

des Bundesrates

Bemerkungen

Fr. Fr. Fr.

Mit dem Nachtrag I beantragte Verpflichtungskredite

Der Ausgabenbremse nicht unterstellt

6 EIDG. FINANZDEPARTEMENT

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

19
Washington DC, Gesamtsanierung 

Kanzleigebäude
14 000 000 6 000 000

Der Ausgabenbremse unterstellt

7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

-
Bürgschaften für Unternehmen (Corona - 

Härtefallhilfe)
- - 40 000 000 000

Vorschüsse in Höhe von 

20 000 000 000 und 

10 000 000 000

vom BR beantragt und 

von der FinDel bewilligt

8 EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Mehrheit Minderheit

(Badertscher, Andrey, Brélaz, 

Friedl Claudia, Schneider 

Schüttel, Wettstein, Widmer 

Céline)

- Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen - - 1 275 000 000 streichen
Siehe auch Bundesbeschluss 

Ib, Art. 1.

- Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe - - 600 000 000
Siehe auch Bundesbeschluss 

Ib, Art. 1.

Anträge 

der Finanzkommission

des Ständerates

Seite Botschaft / Departement / Amt / Aufwandkredit (A) - Ertragsposition (E) - Verpflichtungskredit (V) Fr.

V0336.00 

A290.0106

V0318.01

A201.0001

Anträge 

der Finanzkommission

des Nationalrates

Fr.

V0338.00 

A290.0120

V0339.00 

A290.0114



 B1 
 
 
Entwurf  
des Bundesrates 

 Nachmeldungen  
des Bundesrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

 Bemerkungen 

       
vom 20. März 2020  vom 20. März 2020,  

16. April 2020, 
und 29. April 2020 
 

vom 24. April 2020 
und 1. Mai 2020 

vom 27. April 2020 
und 1. Mai 2020 

  

       
   Zustimmung zum Entwurf  

resp. zu den Nachmeldungen,  
wo nichts vermerkt ist. 

Zustimmung zum Entwurf  
resp. zu den Nachmeldungen,  
wo nichts vermerkt ist. 

  

 

 

 

Bundesbeschluss Ia 

über den 

Nachtrag I zum 

Voranschlag 2020 

 

vom … Juni 2020 

 

  

 

 

 

 

vom … Mai 2020 

 

    

Die Bundesversammlung der  

Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 167 der 

Bundesverfassung1, 

nach Einsicht in die Botschaft des  

Bundesrates vom 20. März 20202, 

  

 

… 

                           …, 

nach Einsicht in die Botschaft 

sowie die Nachmeldungen des 

Bundesrates vom 20. März 2020 

und 16. April 20202, 

    

       

beschliesst:  beschliesst:     

                                                           
1 SR 101 
2 Im BBl nicht veröffentlicht 



B2 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Nachmeldungen  
des Bundesrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

 Bemerkungen 

 

 

 
Art. 1 Nachtragskredite  Art. 1 Nachtragskredite     

Für das Jahr 2020 werden als erster 

Nachtrag zum Voranschlag 2020 der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 

Aufwände in der Erfolgsrechnung von 

50 267 575 Franken gemäss 

besonderem Verzeichnis bewilligt. 

 … 

 

 

                                              … von 

50 267 575 Franken und gestützt 

auf die Nachmeldungen von 

zusätzlich 15 900 581 350 Franken 

gemäss besonderem Verzeichnis 

bewilligt. 

… 

 

 

 

 

                                     … von 

zusätzlich 16 000 581 350 Franken 

… 

… 

 

 

 

 

                                     … von 

zusätzlich 16 082 581 350 Franken 

… 

  

       

Art. 2 Ausgaben  Art. 2 Ausgaben     

Im Rahmen der 

Finanzierungsrechnung für das Jahr 

2020 werden zusätzliche Ausgaben 

von 50 267 575 Franken genehmigt. 

 … 

 

                                                  … 

von 50 267 575 Franken und 

gestützt auf die Nachmeldungen 

von zusätzlich 15 900 581 350 

Franken genehmigt. 

… 

 

 

 

                                                  … 

von zusätzlich 16 000 581 350 

Franken genehmigt. 

… 

 

 

 

                                                  … 

von zusätzlich 16 082 581 350 

Franken genehmigt. 

  

       

  



B3 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Nachmeldungen  
des Bundesrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

 Bemerkungen 

 

 

  Art. 2a Schuldenbremse Art. 2a ▼ ausserordentlicher 

Zahlungsbedarf 

(Art. 159 Abs. 3 Bst. c BV) 

Art. 2a ▼ ausserordentlicher 

Zahlungsbedarf 

(Art. 159 Abs. 3 Bst. c BV) 

  

  Der Höchstbetrag für die 

Gesamtausgaben nach Artikel 6 

des Bundesbeschlusses I vom 12. 

Dezember 20193  über den 

Voranschlag für das Jahr 2020 wird 

nach Artikel 126 Absatz 3 der 

Bundesverfassung um den 

ausserordentlichen Zahlungsbedarf 

von 15 886 481 350 Franken 

erhöht. 

… 

 

 

 

 

 

 

                                                 … 

von 15 986 481 350 Franken 

erhöht. 

… 

 

 

 

 

 

 

                                                 … 

von 16 068 481 350 Franken 

erhöht. 

  

       

  

                                                           
3 BBl 2020 3097 



B4 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Nachmeldungen  
des Bundesrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

 Bemerkungen 

 

 

  Art. 2b Der Ausgabenbremse 

unterstellte 

Verpflichtungskredite 

Art. 2b ▼ Ausgabenbremse 

(Art. 159 Abs. 3 Bst. b BV) 

Art. 2b ▼ Ausgabenbremse 

(Art. 159 Abs. 3 Bst. b BV) 

  

  Folgende Verpflichtungskredite 

werden bewilligt: 

    

   Franken     

  a. Verpflichtungskredit für die 

 finanzielle Abfederung 

 von Liquiditätsengpässen der 

 Unternehmen durch 

 Solidarbürgschaften  

 (COVID-19-

 Solidarbürgschaftsverordnung4) 

      40 000 000 000 

    

  b. Verpflichtungskredit für 

 Garantien des Bundes zur 

 Sicherung von Darlehen zu 

 Gunsten von Linienbetrieben der 

 schweizerischen Luftfahrt (Covid 

 Garantien 

 Luftverkehrsunternehmen)

      1 275 000 000 

    

                                                           
4 SR 951.261 



B5 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Nachmeldungen  
des Bundesrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

 Bemerkungen 

 

 

  c. Verpflichtungskredit für die 

 Unterstützung von flugnahen 

 Betrieben, welche an den 

 Landesflughäfen für die 

 Aufrechterhaltung der 

 internationalen Anbindung der 

 Schweiz im Luftfahrtbereich 

 notwendig sind (Covid: 

 Unterstützung flugnahe 

 Betriebe)

      600 000 000 

    

       

Art. 3 Der Ausgabenbremse  

 nicht unterstellter 

Verpflichtungskredit 

      

Für die Aufstockung des 

Verpflichtungskredits «Washington 

DC, Gesamtsanierung 

Kanzleigebäude» wird ein 

Zusatzkredit von 6 000 000 Franken 

bewilligt. 

      

       

Art. 4 Schlussbestimmung       

Dieser Beschluss untersteht nicht 

dem Referendum. 

      

 



       C 1 
(Entwurf  
des Bundesrates) 

 Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen 

       

  vom 
24. April 2020 und 1. Mai 2020 

vom 
27. April 2020 und 1. Mai 2020 

   

       

  Zustimmung zum Entwurf,  
wo nichts vermerkt ist. 

Zustimmung zum Entwurf,  
wo nichts vermerkt ist. 

   
 

   

  
   Bundesbeschluss Ib 

über die Planungsgrössen im Nachtrag I zum 

Voranschlag 2020 

 
vom ... Mai 2020 

 

 Bundesbeschluss Ib 

über die Planungsgrössen im Nachtrag I zum 

Voranschlag 2020 

 
vom ... Mai 2020 

 

  

  Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  

gestützt auf die Artikel 167 der Bundesverfassung1, 

nach Einsicht in die Botschaft vom 20. März 2020 sowie die 

Nachmeldungen des Bundesrates vom 20. März 2020, 16. April 2020 und 

29. April 20202, 

 Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  

gestützt auf die Artikel 167 der Bundesverfassung1, 

nach Einsicht in die Botschaft vom 20. März 2020 sowie die 

Nachmeldungen des Bundesrates vom 20. März 2020, 16. April 2020 und 

29. April 20202, 

  

       

  beschliesst:  beschliesst:   

       

  Art. 1 Rahmenbedingung für die Kreditverwendung  Art. 1 Rahmenbedingung für die Kreditverwendung   

  Für die im Anhang aufgeführten Kredite werden Rahmenbedingungen der 

Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 

13. Dezember 20023 festgelegt. 

 Für die im Anhang aufgeführten Kredite werden Rahmenbedingungen der 

Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 

13. Dezember 20023 festgelegt. 

  

       

  Art. 2 Schlussbestimmung  Art. 2 Schlussbestimmung   

  Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.  Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.   

  

                                                
1 SR 101 
2 Im BBl nicht veröffentlicht 
3 SR 171.10 



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 2 

 

 

 
Anhang  (Art. 1) 

Rahmenbedingungen der Kreditverwendung 

    

       

  Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport     

       

 Mehrheit Minderheit 

(Grüter, Grin, Guggisberg, Keller Peter, Nicolet, Schwander, Sollberger) 

 

    

  525 Verteidigung 

A290.0113 Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial 

 

   Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

525/A290.0113.   Der Bundesrat hat den Finanzkommissionen mit Schreiben vom 16. April 

2020 für die Beschaffung von Sanitätsmaterial einen Nachtragskredit von 

2 453 106 350 Franken beantragt. Die gegenüber dem Antrag des 

Bundesrates von den eidgenössischen Räten beschlossene Kürzung von 

604 650 000 Franken ist durch die Halbierung der Ausgaben für folgende 

Posten gemäss der Detail-Liste des Bundesrates vorzunehmen, jedoch 

ohne dabei die zu beschaffende Menge zu reduzieren. 

 

   

  in Mio. Stk. und CHF 

Produkt Bedarf          

(in Mio. 

Stk.) 

Antrag 

BR  

( in CHF) 

Neu  

(in Fr.) 

Hygienemasken für Bevölkerung 330.0 396.0 198.0 

Hygienemasken für Pflegefachpersonal 61.875 74.3 37.15 

FFP Masken für Pflegefachpersonal 61.875 495.0 247.5 

Masken für Berufstätige 99.0 198.0 99.0 

Beatmungsgeräte 0.001 46.0 23.0 

Total Mittel  - 1 209.3  604.65 
 

    

       

       



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 3 

 

 

 Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation 

 Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation 

  

       

 Mehrheit Minderheit 

(Keller Peter, Grin, 

Grüter, Guggisberg, 

Nicolet, Schwander, 

Sollberger) 

 

    

 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00.  Die Unterstützung wird an der Bedingung geknüpft, dass in der 

künftigen standortpolitischen Zusammenarbeit mit den 

Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele des Bundesrates, 

kontrolliert und weiterentwickelt werden. 

gemäss BR  

(= keine 

Rahmenbedingung) 

Die Unterstützung wird an der Bedingung geknüpft, dass in der 

künftigen standortpolitischen Zusammenarbeit mit den 

Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele des Bundesrates, 

kontrolliert und weiterentwickelt werden. 

  

       

       

 
 

 
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

A290.0114 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe 

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen 

V0339.00 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe  

 

  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Positionen 

803/A290.0114, 

803/V0338.00 und 

803/V0339.00. 
 

  Die Unterstützung wird an der Bedingung geknüpft, dass die 

Unternehmen verpflichtet werden, mit den Sozialpartnern 

sozialverträgliche Lösungen zu suchen, sofern ein 

Personalabbau unvermeidlich wird. 

  

 
 

  
   

  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 4 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Badertscher, Andrey, Brélaz, Dandrès, Fischer Roland, Friedl Claudia, 

Gysi Barbara, Matter Michel, Schneider Schüttel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 

 
 Die Garantien des Bundes zur Sicherung von Darlehen zu Gunsten von 

Linienbetrieben sind mit der Auflage verbunden, dass die Swiss 

International Air Lines AG (Swiss) und die Edelweiss Air AG (Edelweiss) 

oder allfällige Nachfolge-Gesellschaften sich verbindlich verpflichten, die 

von ihr verursachten Treibhausgase im Ausmass, die zur Erreichung des 

Pariser Klimaabkommen notwendig sind, zu reduzieren. 

 
   

 
  

 
   

 
  

 
   

  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 5 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Schneider Schüttel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer 

Roland, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Matter Michel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn sich die betroffenen Unternehmen 

verpflichten, sich positiv zur Einführung einer Flugticketabgabe zu stellen. 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Mehrheit Minderheit 

(Schneider Schüttel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer 

Roland, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Matter Michel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn sich die betroffenen Unternehmen 

verpflichten, die Inlandflüge zu reduzieren. 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 6 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Schneider Schüttel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer 

Roland, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Matter Michel, Widmer Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn sich die betroffenen Unternehmen 

verpflichten, sich an der Entwicklung synthetischer Flugtreibstoffe zu 

beteiligen. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Mehrheit Minderheit 

(Schneider Schüttel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer 

Roland, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Matter Michel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn sich die betroffenen Unternehmen 

verpflichten, eine internationale Kerosinsteuer zu unterstützen. 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 7 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Schneider Schüttel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer 

Roland, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Matter Michel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn sich die betroffenen Unternehmen 

verpflichten, die Flottenerneuerung durch CO2-ärmere und leisere 

Flugzeuge voranzutreiben. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Mehrheit Minderheit 

(Matter Michel, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Fischer Roland, 

Friedl Claudia, Gysi Barbara, Schneider Schüttel, Wettstein, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Die COVID-Liquiditätshilfen für Luftverkehrsunternehmen können 

während ihrer Laufzeit durch langfristige Darlehen des Bundes abgelöst 

werden. Die Gewährung der Darlehen ist an die Bedingung zu knüpfen, 

dass die Luftverkehrsunternehmen diese finanziellen Mittel für 

Investitionen zur schrittweisen Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen 

auf Net-to-Null im Jahr 2050 verwenden. Der Bund refinanziert diese 

Darlehen an die Luftverkehrsunternehmen mit der Ausgabe von Green 

Bonds. 

 
  

 
  

 
  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 8 

 

 

 
  

 
  

 
Mehrheit Minderheit 

(Guggisberg, Cottier, Grin, Grüter, Keller Peter, Nicolet, Schwander, 

Sollberger) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Position 

803/V0338.00. 
 

 Der Bundesrat hat sicherzustellen, dass die Swiss International Air Lines 

AG (Swiss) und die Edelweiss Air AG (Edelweiss) schriftlich zusichern, 

dass sie Reisebüros bis am 30. September 2020 (Ende Rechtsstillstand) 

das bezahlte Geld für aufgrund des Coronavirus nicht durchgeführte 

Flüge zurückerstatten, unter Vorbehalt einer einheitlichen, europäischen 

Lösung betreffend die Rückzahlungsmodalitäten. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 9 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Schwander, Grin, Grüter, 

Guggisberg, Keller Peter, 

Nicolet, Sollberger) 

 

 
   

 
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

A290.0114 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe 

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen 

V0339.00 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe  

 

 
 

  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Positionen 

803/A290.0114, 

803/V0338.00 und 

803/V0339.00. 
 

Die Freigabe wird nur erteilt, wenn die betroffenen 

Unternehmen im Falle von restrukturierungsbedingten 

Entlassungen für das Personal Umschulungspläne 

entwickeln. 

gemäss BR  

(= keine Rahmenbedingung) 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Mehrheit Minderheit 

(Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Schneider Schüttel, Widmer 

Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

A290.0114 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe 

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen 

V0339.00 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Positionen 

803/A290.0114, 

803/V0338.00 und 

803/V0339.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn die betroffenen Unternehmen während 

der Unterstützungsphase keine Entlassungen vornehmen. 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  



(Entwurf  
des Bundesrates) 

Anträge  
der Finanzkommission des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission des Ständerates 

 Bemerkungen  C 10 

 

 

 
Mehrheit Minderheit 

(Gysi Barbara, Andrey, Badertscher, Brélaz, Dandrès, Friedl Claudia, 

Schneider Schüttel, Wettstein, Widmer Céline) 

 

 
   

 
 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt  

A290.0114 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe 

V0338.00 Covid: Garantien Luftverkehrsunternehmen 

V0339.00 Covid: Unterstützung flugnahe Betriebe  

 

 
  Siehe auch 

Bundesbeschluss Ia, 

Zahlenteil, Positionen 

803/A290.0114, 

803/V0338.00 und 

803/V0339.00. 
 

 Die Freigabe wird nur erteilt, wenn die betroffenen Unternehmen sich zu 

einem Minimallohn von 4000 Franken verpflichten. 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 



 D1 
 
 
Entwurf  
des Bundesrates 

 Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

  Bemerkungen 

       
vom 20. März 2020  vom 24. April 2020 vom 27. April 2020    
       
  Zustimmung zum Entwurf,  

wo nichts vermerkt ist. 
Zustimmung zum Entwurf,  
wo nichts vermerkt ist. 

   

  

 

 

Bundesbeschluss II 

über die Entnahmen aus dem 

Bahninfrastrukturfonds  

für das Jahr 2020 

 

vom … Juni 2020 

 

  

 

 

 

 

vom … Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

vom … Mai 2020 

 

   

Die Bundesversammlung der  

Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 

21. Juni 20131 über den Fonds zur Finanzierung der 

Eisenbahninfrastruktur, 

nach Einsicht in die Botschaft des  

Bundesrates vom 20. März 20202, 

      

       

beschliesst:       

  

                                                           
1 SR 742.140 
2 Im BBl nicht veröffentlicht 



D2 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

  Bemerkungen 

 

 

I       

Der Bundesbeschluss III vom 5. Dezember 20193 über die 

Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 

2020 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 1 Bst. a und b 

 

Folgende Voranschlagskredite werden für 2020  

bewilligt und dem Fonds zur Finanzierung der 

Eisenbahninfrastruktur entnommen: 

 

 Franken 

a. Betrieb der Bahninfrastruktur 542 273 400 

b. Substanzerhalt der                      

Bahninfrastruktur 3 040 067 500 

      

       

II       

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 BBl 2020 3109 



 E1 
 
 
Entwurf  
des Bundesrates 

 Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

  Bemerkungen 

       
vom 20. März 2020  vom 24. April 2020 vom 27. April 2020    
       
  Zustimmung zum Entwurf,  

wo nichts vermerkt ist. 
Zustimmung zum Entwurf,  
wo nichts vermerkt ist. 

   

 

 

 

Bundesbeschluss III 

über die Finanzierung der 

Modernisierung und 

Digitalisierung  

der Eidgenössischen 

Zollverwaltung 

(Programm DaziT) 

 

Änderung vom … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates            

vom 20. März 20201, 

      

       

beschliesst:       

  

                                                           
1 Im BBl nicht veröffentlicht 



E2 
 

Entwurf  
des Bundesrates 

 Anträge  
der Finanzkommission 
des Nationalrates 

Anträge  
der Finanzkommission 
des Ständerates 

  Bemerkungen 

 

 

I       

Der Bundesbeschluss vom 12. September 20172 

über die Finanzierung der Modernisierung und 

Digitalisierung der Eidgenössischen 

Zollverwaltung (Programm DaziT) wird wie folgt 

geändert: 

 

Art. 2 Abs. 4 

 

4 Der Bundesrat kann im Rahmen der 

freigegebenen Tranchen Verschiebungen 

innerhalb und zwischen den 

Verpflichtungskrediten I bis IV vornehmen. Dabei 

kann der einzelne Kredit höchstens um 25 

Prozent erhöht werden. Der Bundesrat kann die 

Reserven verwenden, wenn ein zusätzlicher 

Mittelbedarf nicht durch Verschiebungen gedeckt 

werden kann. 

  

 

 

 

 

 

 

 

…     

 

                                                              … 

Verpflichtungskrediten I bis IV vornehmen. 

Der Bundesrat kann die Reserven … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…     

 

                                                              … 

Verpflichtungskrediten I bis IV vornehmen. 

Der Bundesrat kann die Reserven … 

   

       

II       

Der Anhang erhält die neue Fassung gemäss 

Beilage. 

      

       

III       

Dieser Beschluss untersteht nicht dem 

Referendum. 

      

 

  

                                                           
2 BBl 2017 6423 




